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1649 November 16 . , "Raptim"  A
SCHREIBEN123  VOM [FREIBÜRGER] STATTHALTER JOHANN DANIEL VON MONTE-

NACH AN [ALT ] AMMANN[UND DERZEITIGEN ZUGER STADT- UND
AMTSRAT BEAT II . ZURLAUBEN]

"Warumb ich dem H. nit Zeitlicher Zugeschriben , ist das ich verhoffe solches
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■persönlich zu verrichten bei gelegenheit diser tagsatzung , darvon ich doch

etwan zugestandener ungelegenheit wegen abgehalten worden , aber mit wenig Wor¬

ten des H. schreiben zu beantworten.

Jst erstlich diss mein bscheidt , das der Catholischen Religion wegen in unse¬

rem [ - Freiburg war einer der Schiedorte - ] usspruch niemahlen khein frag noch

disputation gsin , als derenthalben im landtsfriden [ von 1531 ] gnuegsame für-

sehung beschehen , sonders allein wegen Jrer von Zürich praetendierter Evange¬

lischen Religion und dero Flothwendigen Anhangs welche der Landtsfriden tole-

rative zugibt doch mit grossem undersaheidt beder Religionen , deswegen solle

sye rüewig und unverhindert sein , lauth gedachten landtsfridens . Also das wan

spän derenthalben allein zwischen den L . [ im Thurgau ] Regierenden Orthen zu-

triegend man sich derenthalben freündtlich oder durch gleiche Sätz vergleichen

solle . Jch wüste aber nit wohl zu describiren was ich under disen Worten

(nothwendigen Anhang ) versthen solte obwylen in Jrem glauben nichts bestendigs

als die Mutabilitet , heüt eins glauben morn ein anders , Stultus ut luna muta-

tur , Sicherlich und unfählbar khan ich sagen Jres glaübens Flothwendiger Anhang

sye die Höll per necessariam Concomitantiam , das übrig ist alles gnuegsamlich
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im vertrag usgetruckth dahin Jch mich referiere . Betreffendt dan gegenwärtige

im Turgöw entstandne spän werden mein gn . Herren [ Schultheiss und Rat von

Freiburg ] von Jren gefassten wohl begründten Resolution nit aussetzen , wie

ungern es Bern sehe , und durch underschidenliche abwegen understanden habe

uns zu ruckh zu halten . Hiemit thuen ich mich gegen dem H. zu beständiger

freündtschafft offeriren und walte Gott mit gnaden " .

J ) Das 'Original -s .- ÄH 82/95 ! ’JÄĤ 79/ if/ist - die Antwort auf AH 78/111.
2 ) Die nächste Tagsatzung , an der Zurlauben als Zuger Tagsatzungsgesandter

teilnahm , war die Konferenz der VII kath . Orte vom 22 . /23 . November 1649
in Luzern , s . EA VI 1 , 20 (Nr . 18 ) .

3 ) Damit ist wohl der Vertrag von 1632 , der an der am 7. September 1632 in
Baden beginnenden eidg . Schiedskonferenz zwecks Beilegung des Matrimonial-
und Kollaturstreits im Thurgau und Rheintal geschlossen worden war , ge¬
meint , s . EA V 2 , 705 (Nr . 605 ) spez . 1541 Art . 218 . An dieser Konferenz
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nahm Beat II . Zurlauben als Tagsatzungsgesandter von Stadt und Amt Zug und
Montenach als Schiedsrichter teil.

Kopie - AH 79 , 21 - 22 - Blatt 22 r  leer


	[Seite]
	[Seite]

